
* 6.5.1894 (Mannheim), † 6.1.1964 (Ort nicht bekannt)
Buchdrucker; Musiker; 1934 SA, 1938 SS, Waffen-SS; Wachmann 
und Sanitätsdienstgrad in verschiedenen KZ; KZ Neuengamme: 
Außenlager Porta Westfalica und Hannover-Stöcken; 1947 Verur-
teilung in Lublin zu fünf Jahren Haft; 1963 Verurteilung durch das 
Landgericht Hannover zu drei Jahren und sechs Monaten Haft.

Wilhelm Genth
1940

(BArch, BDC/RS,  
Genth, Wilhelm, 6.5.1894)
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Wilhelm Genth

Wilhelm Genth, geboren am 6. Mai 1894 in Mannheim, ab-
solvierte nach der Gewerbeschule eine Buchdruckerlehre. 
Er arbeitete in diesem Beruf und studierte nebenbei Musik. 
Im Ersten Weltkrieg war er in Masuren und Frankreich ein-
gesetzt, 1916 wurde er zu einem Musikkorps versetzt. Von 
1918 bis 1930 arbeitete er als Buchdrucker. Genth heiratete 
1920 und hatte drei Kinder. 1932 wurde er geschieden, im 
Mai 1941 heiratete er erneut.
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1933–1945

Von 1934 bis 1939 war Genth Mitglied in einem Musikzug 
der SA, dann wechselte er als hauptberuflicher Musiker zu 
einem Musikzug der SS.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde er zu verschie-
denen Einheiten der SS-Totenkopfverbände und der 
Waffen-SS versetzt. 1940 war Wilhelm Genth als Wach-
mann und Sanitätsdienstgrad im KZ-Dienst in Polen ein-
gesetzt, 1943 in Estland. Im November 1944 wurde er ins 
KZ Neuengamme versetzt und kam nach einer kurzen Zeit 
als Wachmann im Hauptlager in eines der Außenlager in 
Porta Westfalica. Danach wurde er als Sanitätsdienstgrad 
ins Außenlager Hannover-Stöcken versetzt. Wilhelm Genth 
und der Unterscharführer Paul Maas leiteten Ende März/ 
Anfang April 1945 als verantwortliche SS-Männer die Auf- 
lösung des Lagers Stöcken und den Fußmarsch der Häftlinge 
zum KZ Bergen-Belsen. Auf diesem Marsch erschossen 
Genth und Maas mindestens 20 Häftlinge.

Nach Kriegsende

Nach eigener Aussage kam Genth im Juni 1945, nach- 
dem er sich in Süddeutschland niedergelassen hatte, in  
US-amerikanische Internierungshaft, bevor er an Polen  
ausgeliefert wurde. 1947 wurde er in Lublin wegen Ver- 
brechen in polnischen Konzentrationslagern zu fünf Jahren 
Haft verurteilt. Genth verbüßte diese Strafe bis 1953 in Polen. 



Rechts: 
Fragebogen und Lebenslauf von 
Wilhelm Genth für das SS-Rasse- 
und Siedlungshauptamt vom 
16. November 1940.

(BArch, BDC/RS, Genth, Wilhelm, 6.5.1894)

Wilhelm Genth, 1940.

(BArch, BDC/RS, Genth, Wilhelm, 6.5.1894)

Im Oktober 1950 wurde durch den Untersuchungsrichter 
beim Landgericht Hannover ein Verfahren wegen grau-
samer und heimtückischer Tötung von Häftlingen während 
des Räumungsmarsches von Hannover-Stöcken zum KZ 
Bergen-Belsen eröffnet, das 1952 aufgrund der Abwesen-
heit des Angeklagten eingestellt wurde. Nach seiner Haft-
entlassung in Polen kehrte Genth nach Deutschland zurück 
und lebte als Rentner in Helmstedt. 1961 wurde das Verfah-
ren wegen Mordes wieder aufgenommen. 1963 wurden er 
und Paul Maas zu Haftstrafen von je drei Jahren und sechs 
Monaten wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Genth erhielt 
aus gesundheitlichen Gründen Haftverschonung; er starb 
am 6. Januar 1964.
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Aussage des ehemaligen Häftlings 
Albert Reich zur Räumung des 
Außenlagers Hannover-Stöcken 
vor dem britischen Ermittler  
Captain Kelley am 21. August 1947. 
Reich verschwieg in dieser Aus-
sage, dass er selbst als Kapo bei 
seinen Mithäftlingen wegen seiner 
Brutalität gefürchtet war.

(TNA, WO 309/401)
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Häftlingsverbände wie die Amicale 
Internationale de Neuengamme 
(AIN) verfolgten die Prozesse gegen 
gegen ehemalige SS-Männer und 
dokumentierten sie für ihre Archive. 
Der Generalsekretär der AIN, Hans 
Schwarz, fasste 1963 das Verfah-
ren gegen Wilhelm Genth und Paul 
Maas zusammen und fügte Stellung- 
nahmen aus Presseberichten hinzu. 
Das Dokument lag 1973 der  
Zentralen Stelle der Landesjustiz-
verwaltungen in Ludwigsburg für 
weitere Ermittlungen zu Verbrechen 
im Außenlager Hannover-Stöcken 
vor.

(BArch, IV 404 AR-Z 168/73, S. 190–193)
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